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ALBER T BLECKMANN 
Das französische Kolonialreich und 
die Gründung neuer Staaten 
Die Redltsentwicklung in Syrien / 
Libanon, Indochina und Schwarzafrika. 
(Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht -
Beiträge zum ausländischen öffentlichen 
Recht und Völkerrecht Bd. 50) .  
earl Heymanns Verlag KG 
Köln, Berlin, Bonn, München 1 969. 
XIV, 5 1 4  S., DM 68,-. 

Kolonialherrschaft und Dekolonisation 
haben nicht nur eine politische sondern 
auch eine spezifisch juristische Problema
tik. Diese liegt in dem Neben- und 
Nacheinander von einheimischem und 
europäischem, vor kolonialem, kolonia
lem und nachkolonialem Recht. Vor al
lem in Deutschland fehlen Darstellun
gen der rechtlichen Seite des Dekoloni
sierungsprozesses fast völlig. Das allein 
schon belegt die Bedeutung des ange
zeigten Buches, das sie für das ehemalige 
französische Kolonialreich untersucht. 
In drei Teilen stellt der Verfasser die 
Rechtsentwicklung in den Ländergrup
pen Syrien/Libanon, Indochina und 
Schwarzafrika vom Erwerb der Gebiete 
durch Frankreich bis zur Unabhängig
keit dar, wobei den Teilen, die sich mit 
den vorderasiatischen Mandaten und In
dodlina befassen, noch jeweils ein knap
per, aber sehr informativer überblick 
über die vor koloniale Lage vorange
stellt ist. Bei dieser Darstellung geht der 

Verfasser außerordentlich gründlich vor. 
Von den Rechtsakten, die die französi
sdie Herrschaft begründen, bis zu de
nen, die den Gebieten ihre volle Unab
hängigkeit geben, werden alle Rechts
vorgänge, die den Status der Gebiete 
berühren, nach ihrer völkerrechtlichen 
und verfassungsrechtlimen Seite einge
hend behandelt. Auf jeder Stufe dieses 
Prozesses werden die Kompetenzvertei
lung in Gesetzgebung, Verwaltung und 
Remtspremung, die Beziehungen zum 
Mutterland und nach außen übersicht
lidl dargestellt und Verträge, Gesetze, 
Verordnungen und Urteile umfassend 
ausgewertet. Der Wert, den das Buch 
aus diesem Grund hat, wird allerdings 
dadurch gemindert, daß Register und 
Literaturverzeichnis fehlen. Vor allem 
der zweite Mangel macht sich sehr stö
rend bemerkbar. 
Mit der Feststellung, daß es sich um ein 
Handbuch für das französische Kolonial
remt handelt, ist die Arbeit jedom nicht 
hinreichend gewürdigt. Ihre Bedeutung 
erschöpft sim nicht im Historischen. Der 
Verfasser legt jeweils genau dar, wie das 
Recht einer Stufe der Rechtsentwicklung 
in die nämste übernommen wird. Von 
Interesse ist in diesem Zusammenhang 
eine Typologie des rechtlichen Instru
mentariums, mit dem die Fortgeltung 
des französischen Remts gesichert wer
den soll (S. 1 60 ff.) .  Alle drei Teile 
schließen ab mit einem überblick über 
die Funktionsnachfolge. Auf diese Wei
se wird der historisme Längsschnitt 
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durch die Rechtsentwicklung zum Quer
schnitt durch die Schichten des im Zeit
punkt der Unabhängigkeit geltenden 
Rechts. Angesichts des unterschiedlichen 
Zeitpunkts der Unabhängigkeit ist die 
aktuelle Bedeutung, die das Buch da
durch für das Recht der Neustaaten er
hält, naturgemäß für Schwarzafrika grö
ßer als für Syrien oder die indochinesi
schen Staaten. Das gilt auch deshalb, 
weil der Verfasser hier die Entwiddung 
über die Unabhängigkeit hinaus ver
folgt und die an sie anschließende Ko
peration zwischen Mutterland und 
neuen Staaten sowie deren Zusammen
schlüsse untereinander schildert. 
Die größte Leistung des Verfassers liegt 
jedoch darin, daß es ihm gelingt, den 
Dekolonisierurigsprozeß als rechtlichen 
Prozeß verständlich zu machen. Wer 
versucht, einen so dynamischen politi
schen Vorgang, wie es die Dekolonisa
tion ist, rechtlich zu erfassen, steht vor 
einer doppelten Gefahr : er kann entwe
der mit der Feststellung kapitulieren, 
der Gegenstand sei nur politisch, nicht 
aber rechtlich zu verstehen oder aber er 
kann die soziale Wirklichkeit vergewal
tigen, indem er sie in nicht angemessene 
juristische Begriffe zwängt. 
Der Verfasser vermeidet beides. Er 
macht stets deutlich, daß die Entwick
lung der abhängigen Gebiete zur Unab
hängigkeit jeder Typisierung spottet 
(S. 297), und daß der Dekolonisierungs
prozeß mit der herkömmlichen Termi
nologie nicht zu erfassen ist (S. 376). 
Gleichzeitig sucht er jedoch nach neuen 
Modellen, die ihre juristische Einord
nung erlauben. Dieser realistische An
satzpunkt erleichtert die Erfassung so 
komplizierter Vorgänge wie der Verfas
sungsentwicklung in Indochina, die nicht 
zuletzt deshalb schwer zugänglich sind, 
weil Frankreich die Rechtslage oft be
wußt unklar ließ (z. B. im Fall Cochin

China in den Jahren 1 946-1 949, S. 
1 3 1  ff.) .  In der Frage nach der Rechtsna
tur der Französischen Union (während 
ihrer ersten Phase bis 1 953/54) kommt 
der Verfasser dabei zu einer Lösung, 
die zwar logisch-begrifflich weniger 
exakt als die französische Lehre ist, da
für aber den Tatsachen besser gerecht 
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wird (S. 2 1 1  f.) .  Er sieht die Union in 
dieser Phase als innerfranzösische Ein-
6chtung, ihre Organe als Beratungsor
gane der französischen Regierung. Erst 
mit dem allmählichen Übergang von 
eigenen Kompetenzen auf die indochine
sischen Staaten gewinnt die Union in
ternationalen Charakter (S. 2 1 2) .  

Dieses Verständnis der Dekolonisation 
als Prozeß, bei dem staats- und völker
rechtliche Regelung allmählich ineinan
der übergehen, statt sich an einem be
stimmten Punkt abzulösen, fällt dem 
Juristen, der eher in statischen Katego
rien zu denken gewohnt ist, zwar 
schwer, erweist sich aber als Schlüssel 
zum Verständnis auch anderer, sonst 
kaum einzuordnender Phänomene. 
Auch die Rechtsnatur der Communaute 
von 1958  läßt sich nur erfassen, wenn 
man eine Gemengelage von staatsrecht
lichen und völkerrechtlichen Elementen 
annimmt, wobei die völkerrechtliche 
Seite sich im Zuge der Entwicklung zur 
Unabhängigkeit verstärkt (S. 376). Be
sonders deutlich wird das methodische 
Vorgehen des Verfassers bei der Dar
stellung des Unabhängigkeitsprozesses 
der afrikanischen Treuhandstaaten To
go und Kamerun. Hier hat er sich mit 
der Tatsache auseinanderzusetzen, daß 
die Fortentwicklung des rechtlichen Sta
tus der Gebiete jeweils gleichzeitig durch 
(einstige) französische Akte (Dekrete 
und Ordonnanzen) und durch zweisei
tige Verträge mit den werdenden Staa
ten erfolgt (S. 299).  Das Verhältnis die
ser Akte zueinander bringt der Verfas
ser in ein System (graphisch dargestellt 
auf S. 304), bei dem sich im Entwick
lungsprozeß zur Unabhängigkeit die 
völkerrechtlichen (koordinationsrechtli
chen) Elemente vermehren, die staats
rechtlichen (subordinationsrechtlichen) 
vermindern. Mit anderen Worten, die 
Verträge gewinnen auf Kosten der ein
seitigen französischen Akte an Bedeu
tung, bis sie ihnen schließlich ganz über
geordnet sind (S. 303) .  Diese Methode 
des Verfassers, einen Entwicklungspro
zeß auch rechtlich als graduellen Prozeß 
und nicht als Abfolge von Stufen zu 
sehen, erscheint am besten geeignet, das 
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Phänomen der Dekolonisation rechtlich 
zu erfassen. 
Insgesamt bietet das Werk zu allen Pro
blemen der Rechtsentwicklung der ge
nannten Gebiete eine unerschöpfliche 
Fülle an Material und dezidierte Stel
lungnahmen zu allen strittigen Fragen. 
Für die deutsche rechtsvergleichende 
Wissenschaft, die hinsichtlich der über
seeischen Länder erst in ihren Anfängen 
steht, stellt es darum ein unentbehrli
ches Hilfsmittel dar. 

Brun-Otto Bryde 

KURT HESSE 
Das System der Entwicklungshilfen 
Berlin 1 969 (Verlag Duncker und Hum
blot), 
440 Seiten, Preis DM 64 

Nach dem zweiten Weltkrieg ist die Er
schließung der sog. Entwicklungsländer 
Gegenstand weltweiter überlegungen 
und Anstrengungen gewesen. Die Her
anführung der in ihrer Entwicklung zu
rückgebliebenen Völker an Wissen und 
Wohlstand der Industrienationen hat je
doch mit dem Fortschritt der "Reichen" 
nicht Schritt halten können, auch wenn 
die Entwicklungshilfe bedeutsame Dyna
misierungswirkungen gehabt hat. Ent
wicklungsländer und Industrieländer 
sind sich heute im Grunde darin einig, 
daß das jetzige Angebot an Entwick
lungshilfe keineswegs dem Bedarf ent
spricht. Zur überwindung dieser Lücke 
bedarf es jedoch neben der quantitati
ven überlegung - wie sie sich beispiels
weise in der Ein-Prozent-Klausel nieder
schlägt - auch der Berücksichtigung der 
qualitativen Aspekte, der internen und 
externen Effizienz der Entwicklungshil
fe. Manche Geber haben in den vergan
genen Jahren Ziele, Organisation und 
Methoden ihrer Entwicklungshilfepolitik 
einer Prüfung unterzogen. Wie vielge
staltig und unkoordiniert, wie einseitig 
und doppelgleisig, wie vielfältig und ver
worren, wie funktionsgerecht und ver
schwenderisch zugleich der organisatori
sche Aufbau der jetzigen Entwicklungs
hilfen dennoch ist, darüber gibt das 
kürzlich erschienene dritte große Werk 

zu Problemen sozioökonomischer Ent
wicklung des Marburger Wirtschaftswis
senschaftlers, Professor Kurt Hesse, be
redtes Zeugnis. 
Für den Zweck seines Buches versteht 
der Verfasser unter System die "Zusam
menfassung der grundlegenden Gedan
ken und organisatorischen Gestaltung 
der Hilfen" .  Bei dieser Begriffsfassung 
läßt sich der Titel des Buches auch bei 
dem sich jetzt darbietenden Bild der 
Entwicklungshilfen sicherlich rechtferti
gen. Verstünde man System hingegen 
als "klaren, sinnvollen Aufbau" oder als 
"ein einheitlich geordnetes, auf allge
meine Grundsätze zurückgeführtes Gan
zes" (Brockhaus),  so wird man - dies 
mag ein entscheidender Eindruck für je
den Leser sein - wohl zu dem Schluß 
kommen, daß die heutige Organisa
tion der Entwicklungshilfen wenig Sy
stematisches an sich hat, daß sie des 
klaren, sinnvollen Aufbaus entbehrt, 
daß sie weder ein einheitlich geordnetes, 
noch ein auf allgemeine Grundsätze zu
rückgeführtes Ganzes darstellt. 
In der Möglichkeit zu einem solchen 
"Erhellungsprozeß" beizutragen, liegt 
unter anderem der Wert dieses Buches. 
Gerade an der Schwelle der zweiten Ent
wicklungs dekade besteht die Notwendig
keit der Bestandsaufnahme, der Beschrei
bung des Bestehenden ; es kann und muß 
u. a. gefragt werden, welche Verände
rungen im jetzigen Aufbau der Ent
wicklungshilfen notwendig und vor
dringlich sind, um die - bei zunehmen
der Resignation bei den Gebern - kei
neswegs geringer gewordenen Probleme 
der Entwicklungsländer rascher und wir
kungsvoller zu lösen und die vielfälti
gen Initiativen nicht in allgemeine Fru
stration münden zu lassen. 
Der Verfasser geht einleitend auf die 
Problematik der Entwicklungshilfen ein, 
gibt einen überblick über Herkunft, 
Charakter und Erscheinungsformen und 
versucht, sie zu systematisieren. Der 
Hauptteil des Buches ist jedoch der Dar
stellung der bestehenden Organisationen 
gewidmet, die in solche auf interkonti
nentaler, auf kontinentaler bzw. regio
naler und auf nationaler Ebene und in 
Organisationen auf verschiedenen Ebe-
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